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■ DIE MANDANTEN I INFORMATION

-

Themen dieser Ausgabe 

■ Gewinngrenze für die Bildung eines Investitions­
abzugsbetrags

■ Fremdüblichkeit einer Pensionszusage für Gesell­
schafter-Geschäftsführer einer GmbH

■ Abfindung für lebzeitigen Pflichtteilsverzicht nicht
steuerpflichtig

Ausgabe Juni 2026 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

■ Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer
bei Übernahme eines Wohnungsrechts

■ Tankrabatt beschlossen

■ Termine: Steuer und Sozialversicherung

auch mit unserer Juni-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und 

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 29.4.2026). 

■ STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT

Unternehmer 

Gewinngrenze für die Bildung eines 
Investitionsabzugsbetrags 

Ein Investitionsabzugsbetrag darf nur dann gebildet werden, 
wenn der Betrieb eine Gewinngrenze von 200.000 € nicht 

übersteigt. Maßgeblich ist der steuerliche Gewinn, so dass 
außerbilanzielle Korrekturen zu berücksichtigen sind und 
z. B. die nicht als Betriebsausgabe abziehbare Gewerbe­
steuer den steuerlichen Gewinn erhöht.

Hintergrund: Ein Unternehmer kann unter bestimmten Vo­
raussetzungen für künftige Investitionen einen Investitions­
abzugsbetrag steuermindernd bilden. Der Investitionsab­
zugsbetrag beläuft sich auf maximal 50 % der künftigen An­
schaffungs- bzw. Herstellungskosten. Voraussetzung ist 
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DIE MANDANTEN I INFORMATION

u. a., dass der Gewinn im Jahr der Bildung des Investitions­
abzugsbetrags nicht höher ist als 200.000 €.

Sachverhalt: Der Kläger war bilanzierender Inhaber eines 
Garten- und Landschaftsbaubetriebs. Aus seiner Bilanz zum 
31.12.2020 ergab sich ein Gewinn in Höhe von ca. 
190.000 €; der Gewinn war um eine Gewerbesteuerrückstel­
lung in Höhe von ca. 25.000 € gemindert worden. Der Kläger 
bildete im Streitjahr einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe 
von ca. 45.000 €. Das Finanzamt erkannte den Investitions­
abzugsbetrag wegen Überschreitung der Gewinngrenze von 
200.000 € nicht an. Dabei ging das Finanzamt davon aus, 
dass der Gewinn in Höhe von ca. 190.000 € um die nicht 
abziehbare Gewerbesteuer von ca. 25.000 € zu erhöhen sei, 
so dass sich ein steuerlicher Gewinn von ca. 215.000 € 
ergab. 

Entscheidung: Der BFH folgte der Auffassung des Finanz­
amts und wies die Klage ab: 

■ Der Kläger hat im Streitjahr 2020 die Gewinngrenze von
200.000 € überschritten. Denn sein Gewinn betrug ca.
215.000 € und lag damit über der Gewinngrenze. Der Ge­
winn laut Steuerbilanz (ca. 190.000 €)war um die nicht

abziehbare Gewerbesteuer (ca. 25.000 €) zu erhöhen.

■ Zwar definiert der Gesetzgeber den Begriff des Gewinns in
der Vorschrift über den Investitionsabzugsbetrag nicht. Der
Gewinn wird jedoch an anderer Stelle im Gesetz als Ein­
künfte aus Gewerbebetrieb bezeichnet; damit ist der steu­

erliche Gewinn gemeint, der im Steuerbescheid angesetzt
wird.

■ Aus diesem Grund sind außerbilanzielle Korrekturen wie 
z. B. für nicht abziehbare Betriebsausgaben zu berücksich­
tigen. Zu den nicht abziehbaren Betriebsausgaben gehört
nach dem Gesetz auch die Gewerbesteuer, die zwar han­
delsrechtlich als Aufwand erfasst wird, steuerlich jedoch
nicht abzugsfähig ist und daher im Rahmen außerbilanziel­
ler Korrekturen dem Gewinn wieder hinzugerechnet wird,
sodass sie das Einkommen im Ergebnis nicht mindert.

Hinweise: Im Steuerrecht gibt es mehrere Korrekturen, die 
außerhalb der Gewinnermittlung erfolgen. Hierzu zählen 
nicht abziehbare bzw. nur teilweise abziehbare Betriebsaus­
gaben (wie z. B. Bewirtungsaufwendungen, Gewerbesteuer) 
auf der einen Seite, die wieder hinzuzurechnen sind, und 
steuerfreie bzw. teilweise steuerfreie Einnahmen auf der an­
deren Seite, wie z. B. Dividenden, die wieder abzuziehen 
sind. 

Mit seinem aktuellen Urteil folgt der BFH der Auffassung des 
Bundesfinanzministeriums, das außerbilanzielle Korrekturen 
der Steuerbilanz bejaht. Allerdings ist noch ein weiteres Ver­
fahren beim BFH anhängig; die Vorinstanz hatte sich gegen 
die Berücksichtigung außerbilanzieller Korrekturen bei der 
Prüfung der Gewinngrenze entschieden. Angesichts der ak­
tuellen Entscheidung müsste der BFH in dem Revisionsver­
fahren die Entscheidung der Vorinstanz aufheben. 

Der Investitionsabzugsbetrag soll die Wettbewerbssituation 
kleiner und mittlerer Betriebe verbessern. Der Betrieb des 
Klägers wies zwar aufgrund der erfolgten Gewerbesteuer­
zahlungen eine geringere Liquidität auf als ein Betrieb ohne 
Gewerbesteuerbelastung. Allerdings wird die Gewerbe­
steuer auf die Einkommensteuer zu einem erheblichen Teil 

angerechnet, so dass die Liquidität des Betriebs wieder 
steigt. 

Fremdüblichkeit einer Pensionszusage 
für den Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH 

Erteilt eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer 
eine Pensionszusage, die auf einer Entgeltumwandlung be­
ruht, ist es zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnaus­
schüttung nicht zwingend erforderlich, dass der Gesellschaf­
ter-Geschäftsführer eine Probezeit absolviert hat und dass 
die Pensionszusage erdienbar war. 

Hintergrund: Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt bei 
einer Vermögensminderung oder auch verhinderten Vermö­
gensmehrung einer Kapitalgesellschaft vor, die durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und nicht zu einer of­
fenen Gewinnausschüttung gehört. Die verdeckte Gewinn­
ausschüttung erhöht das Einkommen der Kapitalgesell­
schaft und wird beim Gesellschafter als Kapitaleinnahme 
versteuert. Ein typisches Beispiel für eine verdeckte Gewinn­
ausschüttung ist ein überhöhtes Gehalt für den Gesellschaf­
ter-Geschäftsführer. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine im Januar 2012 gegrün­
dete Kapitalgesellschaft. Alleingesellschafter-Geschäftsfüh­
rer war der 1951 geborene A, der Arzt und Inhaber einer 
Arztpraxis war. Die Klägerin sollte die Organisation der Arzt­
praxis für ein monatliches Pauschalhonorar von 10.000 € 
zzgl. 1 % des jährlichen Honorarvolumens der Arztpraxis 
übernehmen; der wöchentliche Zeitaufwand für die Klägerin 
belief sich auf 15 Stunden. Die Klägerin hatte keine weiteren 
Kunden. Die Klägerin zahlte dem A ein Bruttomonatsgehalt 
in Höhe von 6.250 €. Im März 2012, also zwei Monate nach 
Gründung, erteilte die Klägerin dem A eine Pensionszusage, 
die durch eine monatliche Entgeltumwandlung in Höhe von 
4.200 € finanziert werden sollte. Die Klägerin sagte dem A 
eine Garantieverzinsung von 3 % p.a. zu. Zum 31.12.2012 
bis zum 31.12.2015 bildete die Klägerin entsprechende Pen­
sionsrückstellungen. Das Finanzamt erkannte die Rückstel­
lungen steuerlich nicht an, sondern setzte in Höhe der jähr­
lichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen jeweils 
eine verdeckte Gewinnausschüttung an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verwies den Fall 
an das Finanzgericht zurück: 

■ Eine Pensionszusage für einen Gesellschafter-Geschäfts­
führer führt grundsätzlich nicht zu einer verdeckten Ge­
winnausschüttung, wenn die Pensionszusage auf einer
Entgeltumwandlung beruht, das Gehalt, aus dem sich die
Entgeltumwandlung ergibt, angemessen ist und wenn für
die GmbH kein signifikantes Risiko besteht, die künftigen
Versorgungsansprüche mitfinanzieren zu müssen, z. B.
wegen der Vereinbarung einer Garantieverzinsung, die 
über dem risikoarmen Marktzins liegt.

■ Die fehlende Probezeit und die fehlende Erdienbarkeit führ­
ten im Streitfall nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüt­
tung. Zwar wird eine GmbH immer erst eine Probezeit ab­

warten, bevor sie ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer
eine Pensionszusage erteilt. Ebenso darf eine Pensionszu­
sage nicht zu spät erteilt werden, weil sich der 
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Bemessungsgrundlage um den kapitalisierten Wert des 
Wohnungsrechts. 

Hintergrund: Die Grunderwerbsteuer bemisst sich nach 
dem Wert der Gegenleistung; dies ist in der Regel der Kauf­
preis. Zur Gegenleistung gehören aber auch die vom Käufer 
übernommenen sonstigen Leistungen sowie diejenigen Be­
lastungen, die auf dem Grundstück ruhen, soweit sie auf den 
Erwerber kraft Gesetzes übergehen. Nicht zur Gegenleis­
tung gehören jedoch die auf dem Grundstück ruhenden dau­
ernden Lasten. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb mit Vertrag vom 26.5.2021 
zwei Grundstücke. Eines der beiden Grundstücke war mit ei­
nem Zweifamilienhaus bebaut. An dem Zweifamilienhaus 
war dem Bruder des Verkäufers aufgrund eines Vertrags aus 
dem Jahr 2003 ein lebenslanges unentgeltliches Wohnungs­
recht eingeräumt worden, so dass er das gesamte Haus un­
ter Ausschluss des Eigentümers nutzen durfte. An dem an­
deren Grundstück war dem Bruder im Jahr 2003 ein Nieß­
brauchrecht eingeräumt worden. Bei Abschluss des Kauf­
vertrags am 26.5.2021 waren aber weder das Wohnungs­
recht noch das Nießbrauchrecht im Grundbuch eingetragen; 
allerdings war ein Antrag auf Eintragung für beide Rechte 
bereits am 4.5.2021 gestellt worden. Im Kaufvertrag wurden 
beide Rechte als Belastung genannt. Nach dem Kaufvertrag 
sollte die Klägerin die Rechte, soweit sie eingetragen wer­
den würden, übernehmen. Das Finanzamt setzte Grunder­
werbsteuer fest und legte als Bemessungsgrundlage den 
Kaufpreis sowie den Wert des Wohnungsrechts zugrunde. 
Den Wert des Nie�brauchrechts ließ das Finanzamt außer 
Ansatz. Die Klägerin wehrte sich gegen die Einbeziehung 
des Wohnungsrechts in die Bemessungsgrundlage. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 
ab: 

■ Der Kauf des Grundstücks unterlag der Grunderwerb­
steuer. Denn Grunderwerbsteuer entsteht insbesondere
bei Abschluss von Grundstückskaufverträgen.

■ Zur Bemessungsgrundlage gehörte nicht nur der Kaufpreis
für das Grundstück, sondern auch der kapitalisierte Jahres­
wert für das Wohnungsrecht. Es handelte sich bei dem
Wohnungsrecht um eine von der Klägerin als Käuferin
übernommene sonstige Leistung. Zu den sonstigen Leis­
tungen gehört die Übernahme von Verpflichtungen des
Verkäufers durch den Erwerber, wenn die Verpflichtung be­
reits in der Person des Verkäufers entstanden ist.

■ Es handelte sich bei dem Wohnungsrecht nicht um eine auf
dem Grundstück ruhende dauernde Last, die nach dem 
Gesetz nicht zur Gegenleistung und damit auch nicht zur 
Bemessungsgrundlage gehört. Denn ein Wohnungsrecht
lastet nicht dauerhaft auf dem Grundstück, sondern fällt mit

dem Tod des Begünstigten weg; es ist weder übertragbar 
noch vererblich. 

Hinweise: Auch ein nicht übertragbarer, unvererblicher, nur 
zugunsten einer bestimmten natürlichen Person bestellter 
Nießbrauch ist keine dauernde Last, da er ebenfalls mit dem 
Tod des Begünstigten wegfällt und nicht dauerhaft auf dem 
Grundstück lastet. 

Das Finanzamt hatte den Wert des Nießbrauchrechts nicht 
berücksichtigt. Daher musste der BFH nicht darüber ent­
scheiden, ob auch der Wert des Nießbrauchrechts zur Be­
messungsgrundlage gehört hätte. 

Unbeachtlich war im Streitfall, dass das Wohnungsrecht im 
Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses noch nicht entstan­
den war, weil es noch nicht im Grundbuch eingetragen war. 
Selbst wenn das Wohnungsrecht bereits eingetragen gewe­
sen wäre, hätte es den Wert des Grundstücks nicht dauer­
haft gemindert, sondern das Grundstück nur zu Lebzeiten 
des Begünstigten belastet. 

Tankrabatt beschlossen 

Bundestag und Bundesrat haben das sog. ,,Zweite Gesetz 
zur Änderung des Energiesteuergesetzes zur temporären 
Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe" beschlossen. 

Danach werden die Energiesteuersätze für Diesel und Ben­
zin ab dem 1.5.2026 für zwei Monate um jeweils 14,04 Cent 
je Liter reduziert. Einschließlich des darauf anfallenden Um­
satzsteueranteils ergibt sich daraus nach Regierungsanga­
ben eine Entlastung von bis zu 17 Cent brutto pro Liter. Auf 
diese Weise würden Verbraucher sowie die Wirtschaft bei 
den Kraftstoffpreisen um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet, 
heißt es in der Gesetzesbegründung. 

Ziel des Gesetzes ist es, den Preisschock bei den Spritprei­
sen kurzfristig zu dämpfen. Aufgrund des Iran-Krieges sind 
die Energiepreise, insbesondere die Rohölpreise, stark ge­
stiegen. Dies könne die Konsumnachfrage verringern. Au­
ßerdem werde die wirtschaftliche Entwicklung durch die Un­
sicherheit und sinkende Zuversicht belastet. 

Hinweis: Zur weiteren Entlastung von Arbeitnehmern plant 
die Bundesregierung daneben die Einführung einer sog. Ent­

lastungsprämie. Damit soll es Arbeitgebern ermöglicht wer­
den, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Prä­
mie in Höhe von 1.000 € zu zahlen. Arbeitgeber, die diese 
Möglichkeit nutzen, sollen die Prämie als Betriebsausgabe 
geltend machen können. Die Zahlung ist steuer- und abga­
benfrei und soll vom Tag nach der Verkündung des Geset­
zes bis zum 30.6.2027 möglich sein. Zum Zeitpunkt des Re­
daktionsschlusses dieser Mandanten-Information 
(29.4.2026) war das Gesetz noch nicht verabschiedet. 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Juni 2026 

10.6.2026 

26.6.2026 

Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer; 

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 15.6.2026 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 26.6.2026 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.6.2026 




